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leitung die Haltung vertreten, dass der 
Freiwilligkeit bei der Nutzung solcher 
Systeme eine hohe Bedeutung zukommt. 
Es mag zwar Situationen geben, in denen 
(z. B. aufgrund von Außenkontakten) die 
Nutzung bestimmter Systeme erforder-
lich ist, so sollte doch nach Möglichkeit 
Einvernehmen über die verwendete Soft-
ware hergestellt werden. Zusätzlich sind 
datenschutzrechtliche Rahmenbedingun-
gen zu beachten. 
Vor diesem Hintergrund wurde auf An-
regung des Personalrats von der Univer-
sitätsleitung im Mai eine „Videokonfe-
renz-Policy“ bereitgestellt, aus der die 
Einsatzmöglichkeiten und die Zulässigkeit 
der Systeme hervorgeht. So ist beispiels-
weise klar geregelt, dass für Auswahlge-
spräche und für Sitzungen oder Kommis-
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► In Folge der Pandemie stand die Uni-
versität vor der Herausforderung, die 
bisher auf Präsenztermine ausgerichte-
te Lehre sowie Sitzungen von Gremien, 
Kommissionen und Arbeitsgruppen auf 
Distanz durchzuführen. Mit dem Ziel, 
möglichst schnell eine zumindest einge-
schränkte Arbeitsfähigkeit herzustellen, 
wurden parallel mehrere Videokonfe-
renzlösungen mit jeweiligen Vor- und 
Nachteilen ausgebaut bzw. neu einge-
führt. 
Das Spektrum reicht von an der Uni 
Bremen selbst betriebenen Systemen 
(„BigBlueButton“ und „JitsiMeet“) über 
Angebote des DFN-Vereins bis zu den 
kommerziellen Anbietern „StarLeaf“ und 
„Zoom“. Von Beginn an hat der Perso-
nalrat im Gespräch mit der Universitäts-

Auswahl und Einsatz von Videokonferenz-Systemen
sionen mit personenbezogenen Daten 
ausschließlich „StarLeaf“ zu verwenden 
ist. 
Der Einsatz von „Zoom“ ist zunächst auf 
das Sommersemester 2020 beschränkt. 
Diverse Universitätsmitglieder haben – 
auch gegenüber dem Personalrat – auf 
den bis vor kurzem problematischen Um-
gang des „Zoom“-Herstellers mit Daten-
schutz und Datensicherheit hingewiesen. 
Auch wenn nach aktueller Einschätzung 
der Universitätsleitung und der univer-
sitären Datenschutzbeauftragten nach 
zuletzt erfolgten Nachbesserungen ein 
Einsatz von „Zoom“ rechtlich möglich sei, 
soll die Situation weiterhin beobachtet 
werden. Kritiker*innen verweisen ferner 
auf das grundsätzliche Manko, dass für 
Hersteller mit Sitz in den USA die dortige 
Gesetzeslage gilt. Danach ist US-Behör-
den Zugriff auf alle gespeicherten Daten 
zu garantieren – selbst, wenn diese auf 
europäischen Servern gespeichert sind.
Während im Sommersemester die Her-
stellung einer grundlegenden Arbeitsfä-
higkeit im Vordergrund stand, muss künf-
tig der Fokus der Aufmerksamkeit darauf 
gerichtet werden, eine nachhaltige, da-
tenschutzfreundliche und gut benutzbare 
Infrastruktur für Videokonferenzen be-
reitzustellen. Wünschenswert aus Sicht 
des Personalrats ist dabei insb. der wei-
tere Ausbau der an der Universität selbst 
betriebenen Systeme. Grundsätzlich sol-
len bei Auswahl und Einsatz von Video-
konferenzsystemen die Prinzipien der Da-
tensparsamkeit und Datenminimierung 
berücksichtigt werden.
Der Personalrat bleibt mit der Universi-
tätsleitung diesbezüglich weiter im Ge-
spräch.■
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Was bedeutet das für unsere Gesund-
heit? Und was können wir tun, um uns 
gut in dieser neuen Zeit einzurichten? 
Das Betriebliche Gesundheitsmanage-
ment (BGM) bietet unter dem Titel „Ge-
sund Arbeiten während der Pandemie“ 
eine Webseite mit vielen Informationen 
und Tipps, wie sich der Arbeitstag im hei-
mischen Umfeld gut einrichten lässt. 
Zentrales Thema ist eine gute Selbstorga-
nisation. Aber natürlich spielen auch die 

► Durch die Corona Pandemie hat sich 
für einen Großteil der Beschäftigten der 
Arbeitsalltag komplett verändert. An-
statt morgens ins Büro, geht es ins Home 
Office am Esstisch. Die Absprachen im 
Team in gemeinsamen Meetings, der 
Plausch mit den Kolleginnen und Kolle-
gen beim Mittagessen in der Mensa und 
der Weg nach Hause nach dem Feier-
abend – all diese Alltäglichkeiten in un-
serem Arbeitsleben fallen weg. 

Schlagworte Ergonomie und Bewegung 
eine große Rolle. 
Außerdem bietet das BGM im Juli erstma-
lig 90-minütige digitale Seminare zu den 
Themen Resilienz, Stressmanagement 
und Ergonomie an. Anmeldungen sind 
über die Webseite www.uni-bremen.de/
bgm möglich. 
Ansprechpartnerin: Alexandra Baumköt-
ter, BGM - Dezernat 2, alexandra.baum-
koetter@vw.uni-bremen.de ■

Gesund Arbeiten in Corona-Zeiten
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Coronabedingte Umzüge in der Zentralverwaltung
Unileitung wurde vereinbart, dass es 
neben einem generellen Antrag zum 
temporären Umzug jeweils einzelne Mit-
bestimmungsanträge für die betroffenen 
Kolleg*innen mit namentlicher Nennung 
geben wird. Diese Anträge waren uns be-
sonders wichtig, um persönlich mit den 
Mitarbeiter*innen in Kontakt treten zu 
können. 
Von den Umzugsplänen betroffen wa-
ren 48 Kolleg*innen der Dezernate 2, 3 
und 6. Mit allen haben wir Rücksprache 
gehalten. Dabei kam es zu intensiven 
Gesprächen. Wir möchten uns an dieser 
Stelle für die Offenheit und das Vertrau-
en bedanken. Die Bedenken und Sorgen 
haben wir an die Dienstellenleitung wei-
tergegeben und um Bereitstellung geeig-
neter Räume ersucht. Wir haben außer-
dem darum gebeten, dass das Referat für 
Arbeitssicherheit zu beteiligen ist. Auch 
die Beteiligung der Schwerbehinderten-
vertretung und der Frauenbeauftragten 
mit beratender Stimme an der Planung 

► Seitdem sich die Universität corona-
bedingt im Notbetrieb befindet, arbei-
ten viele Kolleg*innen im Homeoffice. 
Für die Mitarbeiter*innen der Zentral-
verwaltung hat sich diese Lösung jedoch 
als nicht optimal herausgestellt, da die 
EDV-Ausstattung überwiegend nicht 
vorhanden ist und auf Ressourcen in der 
Universität von zu Hause nicht zugegrif-
fen werden kann. Da der Dienstbetrieb 
für wichtige Teile der Zentralverwaltung 
unter diesen Bedingungen nicht mehr 
aufrechterhalten werden konnte, wurde 
der Personalrat Anfang Mai seitens der 
Unileitung über Pläne informiert, Teile 
der Zentralverwaltung umziehen zu las-
sen.
Da dem Personalrat nach dem Bremi-
schen Personalvertretungsgesetz ein 
Mitbestimmungsrecht in sozialen, per-
sonellen und organisatorischen Ange-
legenheiten zusteht, haben wir unser 
Recht auf Mitbestimmung bei den Um-
zügen eingefordert. Zusammen mit der 

konnte durch unsere Anregung erreicht 
werden. Unter Mitwirkung aller Interes-
senvertretungen und der Stellungnah-
men des Referates für Arbeitssicherheit 
wurden von der Unileitung abschließend 
Räume angeboten, die zwischenzeitlich 
bezogen wurden. 
Da es sich bei den „Interimsbüros“ um 
nicht genutzte Lehrveranstaltungsräume 
handelt, konnte ebenfalls erreicht wer-
den, dass von Seiten der Unileitung der 
Kauf von Kühlschränken zugesagt wurde. 
Unsere Begleitung endet jedoch nicht 
mit den Umzügen. Wir werden noch im 
Juli eine erste Begehung vor Ort vorneh-
men, um mit allen Mitarbeiter*innen 
Rücksprache zu halten und  notwendige 
Nachbesserungen gegenüber der Dienst-
stellenleitung einzufordern. Natürlich 
sind wir aber auch unabhängig von die-
sen Terminen telefonisch oder per Email 
ansprechbar.■

Sonderurlaub in der 
Coronakrise
► Zunächst war es nur ein Gerücht, 
dann wurde es schnell amtlich. Die Schu-
len und Kindertagesstätten wurden ab 
dem 16. März in Stadt und Land Bremen 
sowie in Niedersachsen zunächst bis zum 
16. April geschlossen. In Anbetracht der 
außergewöhnlichen Umstände hatte der 
Bremer Senat bereits zuvor beschlossen, 
unter bestimmten Voraussetzungen den 
betroffenen Eltern Sonderurlaub unter 
Fortzahlung der Vergütung bzw. Besol-
dung zu gewähren. Von dieser Möglich-
keit wurde in der Universität vielfach 
Gebrauch gemacht. 
Aktuell findet wieder mehr Unterricht 
statt, die Notbetreuung an Schulen und 
Kindertagesstätten wird ausgeweitet. 
Sollten gerade jüngere Kinder nicht be-
treut werden können, besteht weiterhin 
die Möglichkeit, Sonderurlaub zu bean-
tragen – auch während der Ferienzeiten.  
Dies ist in jedem Einzelfall beim Perso-
naldezernat zu beantragen. Anträge dazu 
findet ihr auf den Seiten des Corona-Up-
dates der Universität Bremen.
Kolleg*innen, die aufgrund der Zuge-
hörigkeit zu einer Risikogruppe stärker 
gefährdet sind, durch eine Covid 19-In-

fektion schwer zu erkranken, müssen 
besonders geschützt werden. An der 
Universität sollen in Gesprächen mit den 
betroffenen Kolleg*innen Maßnahmen 
für den besonderen Schutz abgestimmt 
werden, z. B. Umzug in ein Einzelzimmer, 
Home-Office oder auch die Gewährung 
von Sonderurlaub unter Fortzahlung der 
Vergütung, falls erstgenannte Maßnah-
men nicht möglich sind. 

Des Weiteren wird den Beschäftigten an 
der Universität bei Isolierungs- und Qua-
rantänemaßnahmen und für die Pflege 
von Angehörigen in bestimmten Fällen 
Sonderurlaub unter Fortzahlung der 
Vergütung gewährt. Nachlesen könnt ihr 
alle Vorschriften in dem aktuellen Rund-
schreiben des Senators für Finanzen, das 
ihr auf der Homepage des Personalrats 
findet.■
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Seit dem 20. April arbeitet die Universi-
tät nicht mehr im Notbetrieb, allerdings 
bestehen nach jetzigem Stand bis zum 
31.08.2020 weiterhin Zugangsbeschrän-
kungen zu den einzelnen Gebäuden. Es 
wird dringend empfohlen, auch weiterhin 
im Homeoffice tätig zu sein, wenn die je-
weiligen Aufgaben auch auf diese Weise 
erledigt werden können. Der Kanzler hat 
in den generellen Arbeitsschutzstandards 
festgelegt, dass diese Möglichkeit wei-
ter besteht. Die Zahl der anwesenden 
Beschäftigten soll so verringert werden, 
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► Als die Universitätsleitung sich im 
März 2020 in Abstimmung mit der Wis-
senschaftssenatorin entschloss, die 
Universität ab sofort im Notbetrieb zu 
führen, bedeutete das für die meisten 
Beschäftigten von nun an im Homeoffice 
zu arbeiten. Nur einige systemrelevan-
te Bereiche waren von dieser Regelung 
ausgenommen.
Das Arbeiten im Homeoffice kam für vie-
le doch recht unvorbereitet – zumal es an 
der Universität keine Regelungen dazu 
gibt. 

Regelungen zum Homeoffi  ce
um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren. 
Als Richtwert gilt, dass max. 50 % der Be-
schäftigten eines Bereiches gleichzeitig 
in der Universität anwesend sein sollten. 
Die 50 % sind laut Kanzler allerdings als 
Faustformel zu verstehen und nicht „in 
Stein gemeißelt“. Oberste Priorität hat, 
dass die Mindeststandards des Hygiene-
konzepts eingehalten werden.
Sonderregelungen bestehen zudem für 
die Arbeitsbereiche der Zentralverwal-
tung, der technischen Gebäudebetriebs-
bereiche sowie der Fachbereichsverwal-
tungen, wo dieser Anteil meist deutlich 
über 50 % liegt. 
Probleme ergaben sich in der Umsetzung, 
da nicht alle Beschäftigten zu Hause über 
die entsprechende technische Ausstat-
tung verfügen, um z. B. Videokonferen-
zen durchzuführen. Außerdem wurde 
der Zugriff auf notwendige Softwarepro-
gramme wie PuMa und SAP von zu Hause 
behördlicherseits allen Beschäftigten un-
tersagt, so dass in diesen Fällen nur ein 
eingeschränktes Arbeiten von zu Hause 
aus möglich war bzw. ist. Dieser Umstand 
führte zu der Frage, wann die Arbeitszeit 
im Homeoffice erfüllt ist. Der Kanzler hat 
dazu die klare Aussage getroffen, dass die 
Sollarbeitszeit im Homeoffice grundsätz-
lich erfüllt ist. Durch die Arbeit im Home-
office dürfen allerdings weder Mehrar-
beit noch Überstunden entstehen.■
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Neuer Geschäft sverteilungsplan in der SuUB
► Ende Mai konnte der neue Geschäfts-
verteilungsplan (GVP) der SuUB durch 
den Personalrat mitbestimmt werden – 
und dies aufgrund eines aktuellen Anlas-
ses: Nach der letzten Tarifrunde im TV-L 
wurde die Gruppe der Beschäftigten in 
Bibliotheken in den Bereich der allge-
meinen Entgeltordnung für Verwaltun-
gen übernommen. 
Bisher hatten Bibliotheksbeschäftigte be-
sondere tariflichen Merkmale und leider 
auch einige Entgeltgruppen weniger. So 
fehlten die Gruppen EG 7 und EG 8 sowie 
EG 11 und EG 12. Mit der Übernahme in 
den Bereich der Allgemeinen Verwaltung 
stehen den Kolleg*innen nun endlich 
auch diese Entgeltgruppen offen. Natür-
lich bedeutet dies, dass künftig vermehrt 
Höhergruppierungen beantragt und ge-

prüft werden. Eine Entscheidungsgrund-
lage dafür sind möglichst aktuelle Stellen-
beschreibungen, die im GVP abgebildet 
sind.
Der vorhandene GVP in der SuUB war 
nicht mehr aktuell und bildete nicht alle 
Bereiche und Tätigkeiten ab. Außerdem 
lagen nicht für alle Kolleg*innen aktuel-
le Stellenbeschreibungen vor – teilweise 
fehlten sie ganz. Auch der SuUB-Leitung 
war dies bewusst, und sie fertigte Anfang 
März einen Entwurf eines neuen GVP 
an. Erste Korrekturen des GVP konnten 
schnell vorgenommen werden. Daraufhin 
wurden durch den Personalrat alle Berei-
che um Rückmeldungen gebeten, ob der 
GVP-Entwurf Fehler enthielt oder schlicht 
etwas fehlte. Die so in einem Zeitraum 
von sechs Wochen gesammelten Ände-

rungen und Korrekturwünsche wurden 
von der Bibliotheksleitung eingearbeitet, 
so dass bis Ende Mai eine überarbeitete 
Fassung des GVP veröffentlicht werden 
konnte. Diese Version des GVP ist nicht in 
„Stein gemeißelt“. Er wird kontinuierlich 
fortgeschrieben, mitbestimmte Änderun-
gen in den Stellenbeschreibungen wer-
den eingearbeitet und alle sechs Mona-
te dem Personalrat zur Information und 
Überprüfung vorgelegt. 
Der Mitbestimmungsprozess ist auf die 
Erstellung und die Änderung von Stellen-
beschreibungen fokussiert, der GVP stellt 
in diesem Kontext die Summe dieser Be-
schreibungen dar. Durch die regelmäßige 
Information ist gewährleistet, dass der PR 
die Übersicht über die Korrektheit und 
Aktualität des neuen GVP behält.■
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Hygienekonzept an Staats- und Universitätsbibliothek verabschiedet
gen für Kolleg*innen, die bei der Arbeit 
im Kundenkontakt und der Organisation 
der Arbeitsbereiche einzuhalten sind. 
Eingeflossen sind auch die Vorgaben des 
Robert-Koch-Instituts. Grundlegend sind 
Abstandswahrung von mindestens zwei 
Metern, Raumbedarf für Kolleg*innen 
von 12 m² pro Person in Doppelbüros, das 
Tragen von Mundschutz, die Einrichtung 
von Schutzwänden in Publikumsberei-
chen sowie die Organisation von Laufwe-
gen und Besucher*innenzahlen. Hygiene- 
und Klimalüftungsaspekte sind benannt, 
Raumkapazitäten für Pausenbereiche 
und Meetingräume festgelegt. 

► Vom 23. März bis zum 17. April 2020 
wurde die SuUB wegen der Corona-
Pandemie sowohl für Mitarbeiter*innen 
wie Nutzer*innen geschlossen. Danach 
begann ein eingeschränkter Notbetrieb. 
Kolleg*innen vor allem der Serviceberei-
che – waren in Teams aufgeteilt und ab-
wechselnd vor Ort und im Homeoffice. 
Um den Beschäftigten für die Arbeit in 
der SuUB Hilfen zu geben, veröffentlich-
te die Bibliotheksleitung „Hinweise zum 
kontaktlosen Arbeiten“. Ende April wur-
de die Wiederöffnung der Bibliothek für 
Nutzer*innen erörtert. Bei Gesprächen 
über das Vorgehen betonte der Personal-
rat die Notwendigkeit eines mitbestimm-
ten Hygienekonzepts, was von der Biblio-
theksleitung bestätigt wurde. 
Die Leitung erstellte daraufhin basierend 
auf den Hinweisen sowie den Rundschrei-
ben der senatorischen Behörde einen 
ersten Entwurf. In mehreren Gesprächen 
mit dem Personalrat wurde das Konzept 
weiter überarbeitet und entsprechend 
ergänzt.  Am 10. Juni wurde das fertige 
Hygienekonzept dann vom Personalrat 
mitbestimmt und an alle Kolleg*innen 
der SuUB und der angeschlossenen Bib-
liotheken weitergeleitet.  
Das Konzept basiert auf der Gefährdungs-
beurteilung, die in Zusammenarbeit mit 
der Arbeitssicherheit erstellt wurde, 
und beinhaltet Vorgaben und Bedingun-

Insgesamt betrachtet war der Prozess der 
Erstellung, wie auch das Konzept selbst, 
aus Sicht des Personalrats gut gelungen. 
Es berücksichtigt die Bedarfe und Not-
wendigkeiten der Kolleg*innen 
• in Teams, 
• in Büros, 
• im Kundenkontakt und 
• im Homeoffice. 
Wir hoffen, dass dadurch ein wichtiger 
Grundstein zur Minimierung des Infekti-
onsrisikos vor Ort gelegt ist. ■
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Der 
Personalrat freut 

sich über Anregungen, 
Kritik und Fragen!

DER PERSONALRAT

Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, könnt ihr euch an jedes Mitglied 
des Personalrats wenden oder an unsere Geschäftsstelle, die eure  
Anfrage dann an ein Personalratsmitglied weiterleitet. Als Orientierungs-
möglichkeit haben wir eine Zuordnung von Bereichen zu einzelnen PR-
Mitgliedern vorgenommen, die auf unserer Web-Präsenz zu finden ist.

KONTAKT
Tel: +49 (0) 421 / 218 - 60060 | Anja Schwieger 
 Tel: +49 (0) 421 / 218 - 60053 | Cordula Boschen
 

 

personalrat@uni-bremen.de
www.personalrat.uni-bremen.de

JUGEND- 
UND AUSZUBILDENEN-

VERTRETUNG (JAV)
Für die Auszubildenden und  

Jugendlichen ist die JAV  
zuständig, deren zwei  
Mitglieder auch an den  

PR-Sitzungen teilnehmen.

Fatma Arici 
 Tel. 218-60334

 

Der Personalrat (PR) der Universität Bremen besteht 
zurzeit aus 21 Mitgliedern und Ersatzmitgliedern. Als 
Interessenvertretung der Beschäftigten der Universi-
tät und der SuUB sind wir Ansprechpartner*innen für 
alle in Wissenschaft, Technik und Verwaltung tätigen 
Arbeitnehmer*innen, Beamt*innen und studentischen 
Hilfskräfte.

Claudia Barth 
 Tel. 218-59641

Iris Bockermann 
 Tel. 218-64389

Michaela Enders 
 Tel. 218-60613

Susanne Ernst 
 Tel. 218-59512

Jürgen Hubrich 
 Tel. 218-61410

Malte Hesse 
 Tel. 218-63161Anna HarmuthChristine Grellmann 

 Tel. 218-60062
Silke Glüge 

 Tel. 218-60056Anne Gadow 
 

Andrea Fenski 
 Tel. 218-60055

Hannes Fano 
 Tel. 218-40403

Anette Masch 
 Tel. 218-60057

Holger Ruge 
 Tel. 218-60059

Tim Schardelmann 
 Tel. 218-59553

Björn Oliver Schmidt 
 Tel. 218-60304

Luzie Schnieders 
 Tel. 218-65562

Petra Schumacher 
 Tel. 218-60054

Eugen Seiterich 
 Tel. 218-59516

Lorenz Schütte 
 Tel. 218-67502

Sibylle Seyferth 
 Tel. 218-68251

Ralf Streibl 
 Tel. 218-60052

Michael Thiele 
 Tel. 218-67001

Riwana Tidow 
 Tel. 218-62706

Mohammed Amin Wali 
jav@uni-bremen.de

Celina Schreiber 
 jav@uni-bremen.de Anja Schwieger 

 

Geschäft sstelle 
des Personalrats


